
 
 

 

 

 
Bern, 27. Oktober 2021 
 
 
Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
 
Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes: Zulassungserleichterung 
für Ausländerinnen und Ausländer mit Schweizer Hochschulabschluss; Eröff-
nung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 27. Oktober 2021 das EJPD beauftragt, bei den Kantonen, den 
politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft 
und den interessierten Kreisen zur Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes 
(Zulassungserleichterung für Ausländerinnen und Ausländer mit Schweizer Hoch-
schulabschluss) ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 10. Februar 2022. 
 
Die Motion 17.3067 Dobler «Wenn die Schweiz teure Spezialisten ausbildet, sollen 
sie auch hier arbeiten können» vom 7. März 2017 wurde am 20. September 2018 
vom Nationalrat und am 19. März 2019 vom Ständerat angenommen. Sie wird damit 
begründet, dass die in der Schweiz teuer ausgebildeten jungen Spezialistinnen und 
Spezialisten aus Drittstaaten das Land verlassen, weil sie aufgrund von ausge-
schöpften Kontingenten nach ihrem Abschluss trotz Fachkräftemangel nicht direkt 
angestellt werden können. Die Motion beauftragt den Bundesrat, durch eine Ände-
rung der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 
142.201) die Voraussetzungen zu schaffen, damit an den kantonalen Universitäten 
und den Eidgenössischen Technischen Hochschulen ausgebildete Drittstaatsange-
hörige (Masterabsolventinnen und Masterabsolventen sowie Doktorandinnen und 
Doktoranden) aus Bereichen mit ausgewiesenem Fachkräftemangel einfach und un-
bürokratisch in der Schweiz bleiben und eine Erwerbstätigkeit ausüben können. Die-
ses Ziel soll durch eine Ausnahme von den jährlichen Höchstzahlen für Aufenthalts-
bewilligungen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit erreicht werden. 
 
Aus systematischen Gründen ist es nicht angezeigt, die Ausnahme von den jährli-
chen Höchstzahlen mit der durch die Motion angestrebten Verordnungsänderung 
(VZAE) zu regeln. Der Bundesrat hat in der VZAE bisher nur gewisse kurzfristige 
Aufenthalte mit Erwerbstätigkeit von den Höchstzahlen ausgenommen. Alle anderen 
Ausnahmen von den Zulassungsvoraussetzungen für bestimmte Personengruppen 
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werden im Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) abschliessend geregelt. An 
diesem Grundsatz soll festgehalten werden; daher wird eine Änderung des AIG vor-
geschlagen. Nach geltendem Recht können ausländische Hochschulabsolventinnen 
und Hochschulabsolventen bei der Zulassung zum Arbeitsmarkt bereits vom Inlän-
dervorrang ausgenommen werden, wenn die vorgesehene Tätigkeit von hohem wis-
senschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ist. 
 
Das Anliegen der Motion, wonach eine neue Ausnahme von den jährlichen Höchst-
zahlen geschaffen werden soll, steht in einem Widerspruch zu Artikel 121a Absatz 2 
der Bundesverfassung. Demnach ist die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt 
von Ausländerinnen und Ausländern, die in die Schweiz einwandern, durch jährliche 
Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen. Das Parlament hat den Verfassungs-
artikel jedoch nur mit einer Stellenmeldepflicht umgesetzt und auf eine vollständige 
Kontingentierung der Zuwanderung explizit verzichtet. Damit bleiben viele Bewilligun-
gen für Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einwandern, weiterhin von 
der zahlenmässigen Begrenzung ausgenommen. Zudem hat das Parlament die Mo-
tion in Kenntnis von Artikel 121a BV überwiesen. 
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
Vernehmlassungen laufend (admin.ch) 
 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen wenn möglich elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-
Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adressen zu senden: 
 

vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch 
 
Wir bitten Sie, im Hinblick auf allfällige Rückfragen die bei Ihnen zuständigen Kontakt-
personen und deren Koordinaten anzugeben. 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Herr Christoph Lienhard (058 
485 69 68) zur Verfügung. 
 
Für Ihre wertvolle Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Karin Keller-Sutter 
Bundesrätin 
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